
Mit freundlichen Grüßen

AICHER - THURMAYR - KNOTT - KERN
Steuerberatungsgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten steigender Pflegebedürftigkeit ist es begrüßenswert, dass es für die 
Befreiung von der Umsatzsteuer nunmehr auch ausreichend ist, dass eine 
Pflegekraft mit der Pflegekasse auf Grund ihrer Kenntnisse einen Vertrag über 
Pflegeleistungen abschließen kann. Der tatsächliche Abschluss eines Vertrags ist 
nicht erforderlich.

Die Durchsetzung von Verlusten aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
GmbH, die sich nicht in einem Betriebsvermögen befinden, führt in den meisten 
Fällen zu Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung. Dass Verluste auch 
bei Änderung eines bestandskräftigen Steuerbescheids abzugsfähig sind, hat der 
Bundesfinanzhof bestätigt.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

01 / 2016

Termine Steuern / Sozialversicherung                                                                                                    Januar/Februar 2016

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.01.2016 1 10.02.2016 2

Umsatzsteuer 11.01.2016 3 10.02.2016 4

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung Entfällt 10.02.2016 

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

14.01.2016 15.02.2016

08.01.2016 05.02.2016

Gewerbesteuer Entfällt 15.02.2016

Grundsteuer Entfällt 15.02.2016

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

Entfällt 18.02.2016

Entfällt 12.02.2016

Sozialversicherung 7 27.01.2016 25.02.2016

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Keine Ansparabschreibung bei 
beabsichtigter Buchwertein- 
bringung eines Unternehmens  
in eine Kapitalgesellschaft
Die Investitionsfähigkeit kleiner und 
mittlerer Unternehmen konnte bis 
2006 durch eine sog. Ansparabschrei-
bung gefördert werden. Der Anspar-
abschreibungsbetrag betrug 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von neuen abnutz- 
baren Wirtschaftsgütern. Vorausset-
zung war unter anderem, dass die 
Investition innerhalb von zwei Jahren 
nach Inanspruchnahme der Ansparab-
schreibung durchgeführt wurde.

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalen-
dervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dau-
erfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervier-
teljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein-
zugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.01./23.02.2016) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.



 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Ansparabschreibung 
nicht geltend gemacht werden darf, 
wenn bei Abgabe der Steuererklärung 
feststeht, dass das Unternehmen die 
Investition nicht mehr durchführen wird, 
weil es zu Buchwerten in eine Kapital-
gesellschaft eingebracht werden soll.

Provisionszahlungen einer Perso-
nengesellschaft an beteiligungs-
identische GmbH müssen Fremd-
vergleich standhalten
Provisionszahlungen einer Personen-
gesellschaft an eine GmbH, an der alle 
Personengesellschafter beteiligt sind 
(sog. beteiligungsidentische GmbH), 
können nur dann als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, wenn die getrof-
fenen Vereinbarungen einem Fremd-
vergleich standhalten. Dazu gehört ein 
wirksamer Vertrag mit angemessenen 
Bedingungen, der auch tatsächlich ver-
tragsgemäß durchgeführt wird.
 Dabei kommt es nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs nicht darauf an, 
welchen Umfang die Geschäftsbezie-
hungen zwischen den beiden Gesell-
schaften haben.

Darlehensverlust eines ausge- 
schiedenen GmbH-Gesellschafters 
kann nachträglich zu einem  
Veräußerungsverlust führen
 Die alleinige Gesellschafterin einer 
GmbH veräußerte 2003 ihren Ge-
schäftsanteil zum Anschaffungspreis, 
sodass sich kein Veräußerungsgewinn 
ergab. In der Steuererklärung gab sie 
diesen Sachverhalt mangels steuerli-
cher Auswirkung nicht an. Sie hatte 
der GmbH schon vor Anteilsveräuße-
rung ein kapitalersetzendes Darlehen 
gewährt, das durch die Eintragung 
einer nachrangigen Grundschuld auf 
einem GmbH-Grundstück abgesichert 
war und auch nach dem Anteilsverkauf 
bestand. 2008 fiel dieses Darlehen 
aufgrund der Insolvenz der GmbH end-
gültig aus, weil der Zwangsversteige-
rungserlös des Grundstücks aufgrund 
der nachrangigen Grundschuld nicht 
ausreichend war. Die Gesellschafterin 
meinte, der Darlehensverlust gehöre  
zu den Anschaffungskosten der GmbH-

Beteiligung und führe somit nachträg-
lich zu einem Veräußerungsverlust. Der 
bestandskräftige Einkommensteuer- 
bescheid 2003 müsse deshalb rückwir-
kend geändert werden. Das Finanzamt 
lehnte dies ab, weil die Anteilsveräuße-
rung ursprünglich nicht erklärt worden 
war.
 Der Bundesfinanzhof entschied 
aber zugunsten der Gesellschafterin, 
weil der Änderung eines bestandskräf-
tigen Steuerbescheids nicht entgegen-
steht, dass der entsprechende Sach-
verhalt dort nicht berücksichtigt war.

Grundstückseigentümer/Mieter

Vorweggenommene Werbungs- 
kosten bei Einkünften aus  
Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen können als vorweg-
genommene Werbungskosten abge-
zogen werden, wenn ein wirtschaft-
licher Zusammenhang zwischen den 
Aufwendungen und der angestrebten 
Einkunftsart besteht. Fallen solche 
Aufwendungen mit der beabsichtig-
ten Vermietung einer leer stehenden 
Immobilie an, müssen bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllt sein. Dazu ge-
hört, dass der Eigentümer erkennbar 
beabsichtigt, aus dem Objekt durch 
Vermietung Einkünfte zu erzielen. Auch 
jahrelange erfolglose Umbauarbeiten 
ändern an dieser Beurteilung nichts, 
wenn sich der Bauherr nach Kräften be-
müht hat, die Arbeiten voran zu treiben.
Ist bei einem solchen Objekt mit meh-
reren Wohnungen beabsichtigt, eine 
der Wohnungen selbst zu nutzen, sind 
die vorab entstandenen Werbungskos-
ten um die entsprechende Quote zu 
kürzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Nießbraucher ist nicht wie ein Woh-
nungseigentümer zu behandeln
Der Nießbraucher einer Eigentums-
wohnung ist nicht verpflichtet, die In-
anspruchnahme des Sondereigentums 
für Maßnahmen am Gemeinschafts-
eigentum zu dulden. Ferner sind Strei-
tigkeiten der Eigentümergemeinschaft 
mit Nießbrauchern keine Wohnungsei-

gentumsangelegenheiten. Dies hat der 
Bundesgerichtshof entschieden.
 In dem vom Gericht entschiedenen 
Fall plante eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft die Sanierung von Ter-
rassen und Balkonen. Die Verwalterin 
wurde von den Eigentümern ermäch-
tigt, gerichtliche Schritte gegen „Eigen-
tümer“ einzuleiten, die die Durchfüh-
rung der Maßnahme behindern oder 
den Zugang zu den zu sanierenden 
Stellen verweigern sollten. Die Nieß-
braucher einer Eigentumswohnung ver- 
weigerten das Betreten der von ihnen 
bewohnten Wohnung zum Zwecke der 
Sanierung und sprachen gegen die be-
auftragten Unternehmen ein Hausver- 
bot aus. Auf der Grundlage des Be-
schlusses der Eigentümergemeinschaft 
klagte die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer auf Duldung der 
Sanierungsarbeiten. Sie stützte ihre 
Klage auf Regelungen des Wohnungs-
eigentumsgesetzes (WEG).

 Nach Ansicht des Gerichts recht-
fertigen die Vorschriften des WEG kein 
Vorgehen gegen Fremdnutzer, zu de-
nen auch Nießbraucher gehören. Auch 
eine entsprechende Anwendung der 
Vorschriften käme nicht in Betracht, 
weil das Gesetz keine Regelungslücke 
aufweise. Ebenso wären auch weitere 



zivilrechtliche Ansprüche gegen den 
Nießbraucher nicht möglich, da diese 
den einzelnen Wohnungseigentümern 
zuständen und nicht von der Ge-
meinschaft geltend gemacht werden 
könnten. Im Ergebnis hat das Gericht 
klargestellt, dass Streitigkeiten mit 
Nießbrauchern oder sonstigen Fremd-
nutzern von Wohnungseigentum, wie 
z. B. Mietern, keine wohnungseigen-
tumsrechtlichen Streitigkeiten sind. Es 
fehlt an einer Rechtsbeziehung zur 
Gemeinschaft. Einem Nießbraucher 
steht weder ein Stimmrecht in der 
Wohnungseigentümerversammlung 
zu, noch die Befugnis, Beschlüsse an-
zufechten.

Umsatzsteuer

EU Recht erweitert Umsatzsteu-
erfreiheit von Pflegeleistungen
Unternehmer, die Pflegeleistungen 
an hilfsbedürftige Menschen erbrin-
gen, können sich für die Umsatz-
steuerfreiheit unmittelbar auf das 
Unionsrecht berufen. Dieses befreit 
Pflegeleistungen weiter gehend als 
das nationale Recht von der Um-
satzsteuer. Für die Befreiung ist 
erforderlich, aber auch ausreichend, 
dass die Pflegekraft mit der Pflege-
kasse auf Grund ihrer Kenntnisse 
einen Vertrag über Pflegeleistungen 
abschließen kann. Der tatsächliche 
Abschluss eines Vertrags ist nicht 
erforderlich.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

Rückwirkende Änderung der 
umsatzsteuerlichen Bemessungs-
grundlage für die private Nutzung 
eines im Übrigen unternehmerisch 
genutzten Gebäudes nicht zu  
beanstanden
Ein Unternehmer kann ein Grundstück, 
das er teils unternehmerisch, teils 
nichtunternehmerisch (regelmäßig zu 
eigenen Wohnzwecken) nutzt, insge-
samt dem Unternehmensvermögen 
zuordnen. Für vor dem 01.01.2011 her-
gestellte oder angeschaffte Gebäude 

kann er die für die Anschaffung bzw. 
Herstellung in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer in voller Höhe als Vorsteuer 
abziehen. Gleichzeitig muss er die pri-
vate Nutzung der Umsatzsteuer unter-
werfen (sog. Seeling-Modell).
 Bemessungsgrundlage für die Um-
satzsteuer waren bis zum 30.06.2004 
die bei Ausführung der Umsätze ent-
standenen Kosten. Hierzu gehörten 
auch die Absetzungen für Abnutzung in 
Höhe von 2 % jährlich. Mit Wirkung ab 
01.07.2004 sind die Ausgaben Bemes-
sungsgrundlage. Anschaffungs- und  
Herstellungskosten sind auf zehn Jah- 
re (und nicht mehr 50 Jahre) zu ver-
teilen, sodass sich die Umsatzsteuer 
erheblich erhöht. Die Neuregelung 
erfolgte durch ein im Dezember 2004 
erlassenes Gesetz.
 Die rückwirkende Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage ist nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
Ein Unternehmer konnte spätestens 
ab April 2004 nicht mehr darauf ver-
trauen, dass die Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten nur mit 2 % in die 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage einfließen. Unionsrechtliche Be-
denken gegen die neue Bemessungs-
grundlage bestehen ebenfalls nicht.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Freie Unterkunft oder freie Woh-
nung als Sachbezug ab 01.01.2016
Die Gewährung freier Unterkunft oder 
freier Wohnung ist bei der Berechnung 
der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berücksichtigen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen
�� freier Wohnung:
yy Stellt der Arbeitgeber dem Arbeit- 

nehmer eine Wohnung unentgeltlich 
zur Verfügung, ist der ortsübliche 
Mietpreis zu berücksichtigen. Für 
Nebenkosten ist der Endpreis am 
Abgabeort anzusetzen.
yy Unter einer Wohnung ist eine ge- 

schlossene Einheit von Räumen zu 
verstehen, in denen ein selbststän-
diger Haushalt geführt werden 
kann.

�� freier Unterkunft:
yy Werden Räume überlassen, die 

keine Wohnung sind, handelt es 
sich um eine Unterkunft.
yy Ab dem 01.01.2016 gelten unver-

ändert folgende Sachbezugswerte:

yy Heizung und Beleuchtung sind in 
diesen Werten enthalten. Der Wert 
der Unterkunft kann mit dem orts- 
üblichen Mietpreis bewertet wer-
den, wenn der Tabellenwert nach 
Lage des Einzelfalls unbillig wäre.
yy Ist der Arbeitnehmer in den 

Haushalt des Arbeitgebers aufge- 
nommen oder ist die Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten be-
legt, vermindern sich der Wert von 
223,00 € um 15 % auf 189,55 €.
yy Für Jugendliche bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres und für 
Auszubildende beträgt der Sach-
bezugswert 189,55 € im Monat 
(6,32 € kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug  
ab 01.01.2016
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsent-
gelt Sachbezüge in Form von Verpfle-
gung, richtet sich der Wert nach der 
Sachbezugsverordnung.
 Die sich aus der Sachbezugsverord-
nung ergebenden Werte werden in die 
Berechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge einbezo- 
gen.
 Die freie Verpflegung umfasst die 
Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen. Stellt der Arbeitge-
ber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, 
ist der anteilige Sachbezugswert nur 
für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. 
Für Jugendliche und Auszubildende 
gibt es keinen Abschlag mehr. Für Fa-

Sachbezugs-
wert freie 
Unterkunft

Alte und 
Neue  

Bundesländer

Monat € 223,00

Kalendertag € 7,43

Für den m² € 3,92

m² bei einfacher 
Ausstattung € 3,20
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Ausbildung zu absolvieren hatte. Die 
der Praktikantin und späteren Klägerin 
zugewiesenen Aufgaben gingen aber 
über die in der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vorgesehenen Inhal-
te hinaus. So erledigte die Praktikantin 
regelmäßig an zwei Tagen pro Woche 
Tests und therapeutische Tätigkeiten 
eigenständig und in für die Klinik wirt-
schaftlich verwertbarer Art und Weise. 
Auch führte sie bei einem Patienten re-
gelmäßig Einzeltherapiestunden selbst- 
ständig und ohne Aufsicht oder indi-
viduelle Nachbesprechung durch und 
übernahm Therapiesitzungen von fest 
angestellten Psychotherapeuten vertre- 
tungsweise bei deren Abwesenheit. 
Solche eigenständigen Tests und Pati-
entenbehandlungen waren in der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung in 
diesem Stadium der Ausbildung nicht 
vorgesehen.
 Die Praktikantin klagte auf Vergü-
tung der von ihr geleisteten, über den 
Praktikumsgegenstand hinausgehen- 
den Leistungen und bekam Recht. Da-
bei verwies das Bundesarbeitsgericht 
darauf, dass solche Leistungen, wie sie 
die Klägerin erbracht habe, nur gegen 
Zahlung der üblichen Vergütung zu er-
warten seien.

Sonstiges

Antragsveranlagung: Keine  
Wahrung der Antragsfrist allein 
durch die Übermittlung der  
elektronischen Steuererklärung
Besteht das Einkommen eines Steu-
erbürgers ganz oder teilweise aus 
Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit, von denen ein Lohnsteuerabzug 
durch den Arbeitgeber vorgenommen 
worden ist, wird eine Einkommen-
steuerveranlagung nur in vom Gesetz 
bestimmten Fällen durchgeführt. Er-
gänzend bestimmt das Einkommen-
steuergesetz, dass eine Veranlagung 
dann durchgeführt wird, wenn sie 
beantragt wird (Antragsveranlagung). 
Die Antragsveranlagung dient in erster 
Linie der Anrechnung der Lohnsteuer 
auf die Einkommensteuer, wenn steu-
ermindernde Tatsachen im Lohnsteu-

erabzugsverfahren nicht berücksichtigt 
werden konnten. Der Antrag ist durch 
die fristgerechte Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung zu stellen. Dabei 
ist unbedingt die Festsetzungsfrist von 
vier Jahren zu beachten.
 Ein Arbeitnehmer gab seine Ein-
kommensteuererklärung für das Jahr 
2009 am 22. Dezember 2013, also erst 
wenige Tage vor Ablauf der vierjährigen 
Festsetzungsverjährungsfrist, ab. Die 
für die Einkommensteuererklärung 
relevanten Daten übermittelte der Ar-
beitnehmer im Wege der Datenfern-
übertragung über das Internet unter 
Verwendung des Programms „Elster-
Formular“. Die erforderliche kompri-
mierte Steuererklärung reichte er erst 
am 27. Februar 2014 beim Finanzamt 
ein, also nach Ablauf der vierjährigen 
Festsetzungsverjährungsfrist. Das Fi-
nanzamt lehnte den Antrag auf Veran-
lagung zur Einkommensteuererklärung 
wegen des Ablaufs der maßgeblichen 
Frist ab.
 Das Finanzgericht Baden Württem-
berg gab dem Finanzamt Recht: Wird 
eine elektronische Steuererklärung im 
nicht authentifizierten Verfahren über-
mittelt, geht sie dem Finanzamt erst 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem diesem   
i. d. R. durch Einreichung der kompri-
mierten Steuererklärung die für den 
Übermittlungsvorgang vergebene Tele-
nummer bekannt wird. Auch die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand 
gewährte das Finanzgericht nicht.
 Der Bundesfinanzhof muss sich 
nun mit dem Fall beschäftigen.

milienangehörige sind geringere Werte 
anzusetzen.
 Ab dem 01.01.2016 gelten folgende 
Werte:

Monat  
€

Kalender-
tag €

Werte für freie 
Verpflegung

alle Mahlzeiten 236,00 7,87

Werte für 
teilweise Ge-
währung freier 
Verpflegung

Frühstück 50,00 1,67

Mittag- und 
Abendessen je 93,00 3,10

 Bei der Gewährung von unentgelt-
lichen oder verbilligten Mahlzeiten im 
Betrieb sind für sämtliche Arbeitneh-
mer einheitlich anzusetzen:
�� 1,67 € für das Frühstück
�� 3,10 € für Mittag-/Abendessen.

Vergütungspflicht bei Leistung  
höherwertiger Tätigkeiten im  
Rahmen eines Praktikums
Wer Praktikanten mit Tätigkeiten be- 
traut, die höherwertig sind als die ver-
traglich vereinbarten, hat diese zu ver-
güten. Dies hat das Bundesarbeitsge-
richt im Falle einer Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie entschieden.
 Diese hatte einer angehenden Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tin ein unentgeltliches Praktikum ange-
boten, welches jene im Rahmen ihrer 



Steueränderungsgesetz 2015

Einkommensteuerliche Änderungen
�� Der ertragsteuerliche erweiterte 

Inlandsbegriff wird ausgedehnt, wo- 
durch alle aus dem UN-Seerechts-
übereinkommen ableitbaren Besteu-
erungsrechte für Deutschland nutzbar 
werden. Hiermit werden bisher mögli-
che steuerliche Vorteile ausländischer 
gegenüber inländischen Steuerzahlern 
nicht mehr nur für die Winderzeugung 
aus Offshore-Anlagen, sondern auch 
für andere wirtschaftliche Tätigkeiten, 
die im Bereich des Festlandssockels 
und der ausschließlichen Wirtschafts-
zone erfolgen (z. B. die gewerbliche 
Fischzucht), verhindert.
�� Für Gewinnanteile aus Unterstüt-

zungskassen wird das Teileinkünfte-
verfahren ausgeschlossen. Da für Zu-

wendungen des Trägerunternehmens 
an eine Unterstützungskasse grund-
sätzlich ein voller Betriebsausgabenab-
zug möglich ist, kann eine Betriebsver-
mögensmehrung aus der Beteiligung 
an der Unterstützungskasse auch nicht 
nur zu 60 % besteuert werden.
�� Klarstellung der Besteuerung der 

privaten Nutzung betrieblicher Elek-
tro- oder Hybridelektrofahrzeuge: 
Erfolgt die Ermittlung des Entnahme-
werts nach der Fahrtenbuchmethode, 
sind die Gesamtkosten hinsichtlich der 
Absetzung für Abnutzung insoweit zu 
mindern, als das Batteriesystem die 
Anschaffungskosten/Herstellungskos-
ten erhöht hat.
�� Rücklagenübertragung nach § 6b 

EStG: Bislang konnten Gewinne aus 
der Veräußerung eines Wirtschaftsguts 
des Anlagevermögens nur auf neu 

angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter im Anlagevermögen einer 
inländischen Betriebsstätte übertragen 
werden. Das schloss Reinvestitionen 
in ausländischen Betriebsstätten aus, 
so dass Veräußerungsgewinne sofort 
voll zu versteuern waren. Weil dies 
nach Ansicht des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union  gegen die europä-
ische Niederlassungsfreiheit verstößt, 
musste die Vorschrift geändert wer- 
den. Daher können zukünftig Gewinne 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts des Anlagevermögens auch in 
ausländischen Betriebsstätten reinves-
tiert werden. Die Reinvestition beinhal-
tet das Wahlrecht, den Gewinn sofort 
zu versteuern, ihn im gleichen Jahr auf 
ein neues Wirtschaftsgut zu übertragen 
oder eine Rücklage für eine spätere In-
vestition zu bilden. Außerdem kann auf 
Antrag bei einer beabsichtigten Rein-
vestition des Veräußerungsgewinns im 
EU-/EWR-Raum die darauf entfallende 
Steuer über einen Zeitraum von fünf 
Jahren verteilt werden. Diese Ände-
rung gilt rückwirkend in allen offenen 
Fällen.
�� Investitionsabzugsbetrag: Für In-

vestitionsabzugsbeträge, die in einem 
nach dem 31.12.2015 endenden Wirt-
schaftsjahr in Anspruch genommen 
werden, muss das Wirtschaftsgut nicht 
mehr seiner Funktion nach benannt 
und der Nachweis für eine Investitions-
absicht nicht mehr geführt werden. Vo-
raussetzung ist stattdessen zukünftig, 
dass der Unternehmer die Summen 
der Abzugsbeträge bzw. der hinzuge-
rechneten oder rückgängig gemachten 
Beträge nach amtlichen vorgeschriebe-
nen Datensätzen durch Datenfernüber-
tragung übermittelt.
�� Unterhaltszahlungen an den ge-

schiedenen oder dauernd getrennt le- 
benden Ehegatten können mit bis zu 
13.805 € pro Jahr plus der gezahlten 

Steueränderungsgesetz 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende 2014 gab es das „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“. Hinter 
dem sperrigen Namen versteckte sich ein umfassendes Jahressteuergesetz 
2015. Auf dem Weg dorthin blieben einige Steuervereinfachungsvorschläge der 
Länder unberücksichtigt. Die Bundesregierung versprach in einer Protokollerklä-
rung, diese 2015 umzusetzen. Das Ergebnis liegt nun in der Form des Steuerän-
derungsgesetzes 2015 vor, dem der Bundesrat am 16.10.2015 zugestimmt hat. 
Die darin enthaltenen Änderungen sind grundsätzlich am 06.11.2015 (dem Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt) in Kraft getreten. 

Soweit es sich um Änderungen im Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuer-
gesetz und Gewerbesteuergesetz handelt, werden diese ab dem 01.01.2016 
gelten. Hiervon abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Sonderausgabe oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Beiträge für die Basiskranken- und Pfle- 
gepflichtversicherung des Unterhalts-
empfängers als Sonderausgaben gel- 
tend gemacht werden. Der Unterhalts-
empfänger muss die Beträge entspre-
chend als sonstige Einkünfte angeben. 
Da das nicht immer erfolgt, gibt es eine 
neue Voraussetzung für den Abzug 
von Unterhaltszahlungen an geschie-
dene oder dauernd getrennt lebende 
Ehegatten. Der Unterhaltsempfänger 
muss dem Unterhaltsleistenden seine 
Identifikationsnummer mitteilen, damit 
sie in der Einkommensteuererklärung 
des Unterhaltsleistenden angegeben 
werden kann. Durch diese Änderung 
soll eine Versteuerung der Zahlungen 
beim Unterhaltsempfänger als sonsti-
ge Einkünfte abgesichert werden. Ver-
weigert der Unterhaltsempfänger die 
Herausgabe dieser Identifikationsnum-
mer, kann der Unterhaltsleistende sie 
beim Bundeszentralamt für Steuern in 
Erfahrung bringen.
�� Mutter-Tochter-Richtlinie: Grund-

sätzlich sind Dividenden, die eine in- 
ländische Tochter an ihre EU-Mutter-
gesellschaft zahlt, an der Quelle vom 
Kapitalertragsteuerabzug zu befreien. 
Voraussetzung ist eine Mindestbeteili-
gungsquote der Muttergesellschaft an 
der deutschen Tochter in Höhe von 
10 %. Die Kapitalertragsteuerbefreiung 
gilt auch für Gewinnausschüttungen, 
die einer in einem anderen EU-Land 
belegenen Betriebsstätte der auslän-
dischen Muttergesellschaft zufließen. 
Sowie für solche, die einer in einem 
EU-Staat belegenen Betriebsstätte ei- 
ner deutschen Muttergesellschaft zu- 
fließen. Der Freistellungsantrag ist 
durch die Muttergesellschaft zu stellen. 
Die ausschüttende Tochtergesellschaft 
muss eine unbeschränkt steuerpflich-
tige Kapitalgesellschaft sein, die in An-
lage 2 zu § 43b EStG aufgeführt ist. 
Ebenso muss die ausländische Mutter-
gesellschaft die in Anlage 2 aufgeführ-
te Rechtsform aufweisen, im EU-Aus-
land ansässig sein und dort einer der in 
Anlage 2 Nr. 3 aufgeführten vergleich-
baren Körperschaftsteuer unterliegen. 
In dieser Anlage wurden nun durch das 
Steueränderungsgesetz 2015 weitere 

polnische und rumänische Gesellschaf-
ten aufgenommen.
�� Der Steuerabzug bei Kapitaler-

trägen hat zukünftig unter Beachtung 
der im Bundessteuerblatt veröffent-
lichten Auslegungsvorschriften der Fi-
nanzverwaltung zu erfolgen. Dement-
sprechend haben Kreditinstitute beim 
Steuerabzug zukünftig die Rechtsauf-
fassung der Finanzverwaltung anzu-
wenden. Mit dieser Änderung entzieht 
der Gesetzgeber einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs die Grundlage, nach 
dem eine Bank bei einem Widerspruch 
eines Kunden unter bestimmten Um-
ständen vom Steuerabzug Abstand 
nehmen muss.
�� Der Anspruch auf Dividendenzah-

lung wird nach einer Änderung des 
Aktiengesetzes zukünftig frühestens 
am dritten auf den Hauptversamm-
lungsbeschluss über die Gewinnver-
wendung folgenden Geschäftstag fäl-
lig. Auch eine noch spätere Fälligkeit 
kann durch Beschluss oder Satzung 
festgelegt werden. Dementsprechend 
wurde auch das Einkommensteuer-
gesetz geändert, wonach der Tag der 
Fälligkeit als Zeitpunkt des steuerlich 
relevanten Zuflusses bestimmt wird. 
Damit soll verhindert werden, dass die 
Dividendenzahlungen als vor Fälligkeit 
zugeflossen gelten und die Kapitaler-
tragsteuer bereits vor dem Zufluss der 
Dividenden erhoben wird.
�� Durch eine Gesetzesänderung wird 

klargestellt, dass ein Freistellungsauf-
trag nur bei unbeschränkt steuerpflich-
tigen Gläubigern von Kapitalerträgen 
zulässig ist. Beschränkt Steuerpflichti-
gen kann die Einkommensteuer ganz 
oder teilweise erlassen werden, wenn 
dies im besonderen öffentlichen Inte-
resse liegt. Die hierfür maßgeblichen 
möglichen Gründe sind im Gesetz 
nunmehr abschließend aufgezählt. Die 
Klarstellung gilt in allen offenen Fällen.

Neuerungen für Kapitalgesell- 
schaften
Analog zur Änderung bei der Einkom-
mensteuer wird auch für die Körper-
schaftsteuer der ertragsteuerliche In- 
landsbegriff erweitert. Dadurch werden 

die Besteuerungsrechte Deutschlands 
auf alle nach dem UN-Seerechtsüber-
einkommen zustehende Hoheitsberei-
che ausgedehnt. Dies betrifft neben 
der Energieerzeugung auch alle an-
deren wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Bereich des Festlandsockels und der 
ausschließlichen Wirtschaftszone.
 Seit 2010 liegt kein schädlicher Be-
teiligungserwerb vor, wenn an dem 
übertragenden und an dem überneh-
menden Rechtsträger dieselbe Person 
zu jeweils 100 % mittelbar oder un-
mittelbar beteiligt ist. Das bedeutet, 
dass Verlustvorträge bei bestimmten 
konzerninternen Umstrukturierungsmaß- 
nahmen erhalten bleiben (Konzern-
klausel). Übertragungen durch die Kon- 
zernspitze selbst sind aber bisher von 
der Konzernklausel ausgeschlossen. 
Des Weiteren gelten Personengesell-
schaften nicht als „dieselbe Person“. 
Das ändert sich durch das Steuerände-
rungsgesetz 2015. Die Konzernklausel 
wird auf Fallkonstellationen erweitert, 
in denen die Konzernspitze Erwerber 
oder Veräußerer ist. Es werden zudem 
generell neben einer natürlichen oder 
juristischen Person auch Personenhan-
delsgesellschaften, also OHG, KG oder 
vergleichbare ausländische Personen-
handelsgesellschaften, als Konzernspit- 
ze zugelassen. Dabei müssen sich die 
Anteile am Veräußerer oder am Erwer-
ber oder am übertragenden und über-
nehmenden Rechtsträger jeweils zu 
100 % im Gesamthandsvermögen der 
Personenhandelsgesellschaft befinden. 
Diese Änderung gilt rückwirkend für 
alle Beteiligungserwerbe nach dem 
31.12.2009.

Gewerbesteuerlicher Inlandsbegriff
Auch für die Gewerbesteuer werden 
die Besteuerungsrechte Deutschlands 
auf alle wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Bereich des Festlandsockels und der 
ausschließlichen Wirtschaftszone er- 
weitert. Damit können auch Steuer-
ausländer, die in diesem erweiterten 
Inlandsgebiet tätig sind, ertragsteuer-
lich erfasst werden.



Änderungen bei Einbringungen
Die Länder hatten gefordert, Lücken 
im Umwandlungssteuerrecht zu schlie-
ßen, auf Grund derer Anteilstausch 
und Umwandlungen mit finanziellen 
Gegenleistungen steuerfrei gestaltet 
werden können. Zukünftig soll auch bei 
Einbringungen sichergestellt werden, 
dass die Zahlung von Gegenleistun-
gen neben der Gewährung von Gesell-
schaftsrechten zur Realisierung stiller 
Reserven führt.
 Zukünftig können die Buchwerte 
bei Erbringung sonstiger Gegenleistun-
gen nur noch fortgeführt werden, so-
weit der gemeine Wert der sonstigen 
Gegenleistungen 25 % des Buchwerts 
des eingebrachten Betriebsvermögens 
oder 500.000 € (maximal den Buch-
wert des eingebrachten Betriebsver-
mögens) nicht übersteigt.
 Werden diese Werte überschrit-
ten, sind die stillen Reserven insoweit 
anteilig aufzudecken.
 Dieselben Wertgrenzen gelten auch 
für den qualifizierten Anteilstausch, für 
die Einbringung von im Privatvermö-
gen gehaltenen Anteilen und für die 
Einbringung von Wirtschaftsgütern in 
eine Personengesellschaft.
 Außerdem kommt es zur rückwir-
kenden Einbringungsgewinnbesteue-
rung, wenn im Rahmen einer Weiter-
einbringung oder Ketteneinbringung 
sperrfristbehafteter Anteile Gegenleis-
tungen erbracht werden, die die o. g. 
Grenzen überschreiten.
 Um im Einzelfall denkbare Besser-
stellungen gegenüber der bisherigen 
Rechtslage durch den sog. Freibetrags-
effekt zu vermeiden, wird geregelt, 
dass das eingebrachte Betriebsvermö-
gen mindestens mit dem gemeinen 
Wert der sonstigen Gegenleistungen 
anzusetzen ist, wenn der Einbringende 
neben den neuen Gesellschaftsantei-
len auch sonstige Gegenleistungen er-
hält.
 Alle vorgenannten Änderungen gel- 
ten rückwirkend. Sie sind erstmals an-
zuwenden auf Einbringungen mit ei-
nem erfolgten Umwandlungsbeschluss 
oder einem abgeschlossenen Einbrin-
gungsvertrag nach dem 31.12.2014. Da 

die Protokollerklärung der Bundesre-
gierung vom 19.12.2014 bekannt war, 
bestehe kein schutzwürdiges Vertrau-
en auf den Fortbestand der bisherigen 
Rechtslage.
Neuerungen im Grunderwerb-
steuerrecht
Die bisherige Verwaltungspraxis der 
Beurteilung einer mittelbaren Ände-
rung des Gesellschafterbestands 
wird gesetzlich verankert. Bislang be-
stand keine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung hinsichtlich des für die Tat-
bestandserfüllung notwendigen Um-
fangs einer mittelbaren Änderung der 
Beteiligungsverhältnisse. Künftig wird 
die Höhe der mittelbaren Änderung im 
Gesellschafterbestand einer Personen-
gesellschaft abhängig von der Rechts-
form der die Beteiligung vermittelnden 
Gesellschaften ermittelt. Bei mittelba-
ren Beteiligungen über eine Personen-
gesellschaft ist daher auf die jeweilige 
Beteiligung am Gesellschaftsvermö-
gen abzustellen und dementsprechend 
durchzurechnen. Bei der Beteiligung 
einer Kapitalgesellschaft liegt eine mit-
telbare Änderung des Gesellschafter-
bestands der grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft dann vor, wenn 
sich die Beteiligungsverhältnisse an 
der Kapitalgesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar um mindestens 95 % 
ändern. Gehen also bei einer Kapitalge-
sellschaft mindestens 95 % der Anteile 
auf neue Anteilseigner über, ist die Be-
teiligung der Kapitalgesellschaft an der 
grundstücksbesitzenden Personenge-
sellschaft in voller Höhe bei der Ermitt-
lung des Prozentsatzes zu berücksich-
tigen. Bei mehrstufigen Beteiligungen 
von Kapitalgesellschaften ist für jede 
Beteiligungsstufe gesondert zu prüfen, 
ob die 95 % Grenze erreicht ist. Ist die 
Grenze erreicht, ist die mittelbare Be-
teiligung in voller Höhe zu berücksich-
tigen.
 In der Regel wird die Grunderwerb-
steuer nach der Gegenleistung, z. B. 
dem Kaufpreis, bemessen. Ist keine 
Gegenleistung vorhanden, wird eine 
Ersatzbemessungsgrundlage heran- 
gezogen. Deren Wertansätze lagen 
meist gravierend unter dem gemei-

nen Wert eines Grundstücks. Das 
Bundesverfassungsgericht hat diese 
grunderwerbsteuerliche Ersatzbemes-
sungsgrundlage als verfassungswidrig 
eingestuft. Deshalb wird sie künftig 
nach den Vorschriften über die Grund-
besitzbewertung ermittelt. Entspre-
chend der Vorgabe des BVerfG ist 
diese Änderung rückwirkend für alle Er-
werbsvorgänge nach dem 31.12.2008 
anzuwenden. Hiervon ausgenommen 
sind die Fälle, in denen durch die Neu-
regelung eine unzulässige Änderung 
zu Ungunsten des Steuerzahlers ein-
treten würde. Daher dürfte die rückwir-
kende Anwendung nur möglich sein, 
wenn:
�� noch überhaupt keine Steuer fest-

gesetzt wurde,
�� gegen eine Steuerfestsetzung Ein-

spruch eingelegt wurde; dann kann der 
Einspruch aber zur Verhinderung einer 
Verböserung zurückgenommen wer-
den, oder
�� gegen eine Steuerfestsetzung be- 

reits geklagt wurde. Auch dann ist 
eine Verböserung nicht möglich, es sei 
denn, weitere Änderungen würden zu 
einer niedrigeren Steuer führen. Dann 
kann saldiert werden.

Umsatzsteuerliche Änderungen
Der Bundesfinanzhof hatte entschie-
den, dass eine wegen unrichtigen 
Steuerausweises geschuldete Steuer 
nicht vor Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums entstehen kann, in dem die 
Rechnung mit dem unrichtigen Steu-
erausweis erteilt worden ist. Hat der 
Unternehmer in einer Rechnung einen 
höheren Steuerbetrag gesondert aus-
gewiesen, als er für den Umsatz schul-
det, schuldet er auch den Mehrbetrag. 
Nach derzeitiger Rechtslage entsteht 
die Steuer in diesen Fällen mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Steuer für die Lieferung oder sons-
tige Leistung entsteht, spätestens je- 
doch im Zeitpunkt der Ausgabe der 
Rechnung. Dies führt in Fällen späterer 
Rechnungserteilung (z. B. Nachberech-
nungsfälle) dazu, dass der Unterneh-
mer die Steuer rückwirkend schuldet. 
Durch die nun vorgesehene Anpas-
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sung werden solche Rückwirkungsfäl-
le vermieden: Die Steuer entsteht im 
Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung. 
Das gilt auch für den unberechtigten 
Steuerausweis.
 Auch wenn nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs Betriebsvorrich-
tungen keine Bauwerke sind, soll es 
bei der Verlagerung der Steuerschuld 
auf den Leistungsempfänger bleiben. 
Damit soll eine Vielzahl von in der Pra-
xis nicht handhabbaren Abgrenzungs-
problemen zwischen Bauwerk und Be-
triebsvorrichtung vermieden werden.  
 Die Finanzverwaltung hatte be-
stimmte Leistungsbezüge für den 
hoheitlichen Bereich vom Reverse-
Charge-Verfahren ausgenommen, aller- 
dings nur in einer Verwaltungsan-
weisung. Um unversteuerte Umsätze 
zu verhindern, werden diese Ausnah-
men von der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers nun in das 
UStG aufgenommen. Betroffen sind 
neben Bauleistungen, Strom- und Gas- 
lieferungen, Gebäudereinigungsleis-
tungen, Goldlieferungen, Lieferungen 
von Gegenständen der Anlage 3 zum 
UStG (Altmetalle, Schrott), Lieferungen 
von Mobilfunkgeräten, Tablet-Com-
putern, Spielekonsolen, integrierten 
Schaltkreisen und Metalle der Anla-
ge 4 zum UStG.
 Ferner wird die Unternehmerei-
genschaft juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts (jPdöR) weitge-
hend neu geregelt. Tätigkeiten einer 
jPdöR, die im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt erfolgen, werden nicht unter-
nehmerisch ausgeübt. so dass sie 
nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 
Wird eine jPdöR wie eine Privatper-
son tätig, ist sie mit dieser Tätigkeit 
umsatzsteuerpflichtig. Um hoheitliche, 
nicht umsatzsteuerbare Leistungen zu 
erbringen, muss die jPdöR im Rahmen 
einer öffentlich rechtlichen Sonderre-
gelung tätig werden. Solche öffentlich-
rechtlichen Sonderregelungen sind bei- 
spielsweise Gesetze, Staatsverträge 
oder besondere kirchenrechtliche Re-
gelungen. Die Nichtbesteuerung en-
det zudem dort, wo es zu größeren 
Wettbewerbsverzerrungen kommen 
würde. Wettbewerbsverzerrungen wer- 

den verneint, wenn der voraussicht-
liche Jahresumsatz der jPdöR aus 
gleichartigen Tätigkeiten 17.500 € nicht 
übersteigt. Oder, wenn vergleichbare 
Leistungen privater Anbieter umsatz-
steuerfrei sind. Nicht unter die Umsatz-
steuer fällt zudem die interkommunale 
Zusammenarbeit öffentlicher Einrich-
tungen bei hoheitlichen Tätigkeiten. 
Angesichts der teils erheblichen Aus-
wirkungen wird eine fünfjährige Über-
gangsregelung geschaffen, innerhalb 
der sich die jPdöR entsprechend auf-
stellen und erklären können.
 Eine weitere Umsatzsteuerfreiheit 
betrifft eine sozialrechtliche Ergänzung: 
Neben niedrigschwelligen Betreuungs-
leistungen (stundenweise Betreuung 
und Beaufsichtigung durch Ehren-
amtliche) sind künftig auch niedrig-
schwellige Entlastungsleistungen 
umsatzsteuerfrei. Die Entlastungsleis-
tungen treten neben die Betreuungs-
leistungen  und betreffen insbesonde-
re die
�� hauswirtschaftliche Versorgung,
�� Unterstützung bei der Bewältigung 

allgemeiner oder pflegebedingter An-
forderungen des Alltags oder
�� Unterstützung bei der eigenverant-

wortlichen Organisation individuell be-
nötigter Hilfeleistungen.
 Sie dienen der Deckung des Be-
darfs hilfsbedürftiger Personen an Un-
terstützung im Alltag und tragen auch 
dazu bei, Angehörige und vergleichbar 
Nahestehende in ihrer Eigenschaft als 
Pflegende zu entlasten. Die Entlas-
tungsleistungen müssen von Einrich-
tungen erbracht werden, die landes-
rechtlich anerkannt sind.


